
 

Sitzungsvorlage 
310/011/2016 

 
Amt/Abteilung: 

Rechtsabteilung 

Datum: 15.11.2016 

Aktenzeichen: 

30.20.07.14 

  

An: Datum der Beratung Zuständigkeit Abstimmungsergeb. 

   Stadtvorstand 28.11.2016 Vorberatung  N 

Verwaltungsrat Entsorgungs- 

und Wirtschaftsbetrieb 

Landau 

08.12.2016 Vorberatung  Ö 

Stadtrat 13.12.2016 Entscheidung  Ö 

 

    

Betreff: 

 

Änderung der Satzung „Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau, Anstalt des öffentlichen 

Rechts“ 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Stadtrat beschließt den beigefügten Entwurf zur Änderung der Satzung „Entsorgungs- und 

Wirtschaftsbetrieb Landau, Anstalt des öffentlichen Rechts“ (EWL). 

 

 

Begründung: 

Mit dem am 01.07.2016 in Kraft getretenen „Landesgesetz zur Verbesserung direktdemokratischer 

Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene“ vom 22.12.2015 wurde die Gemeindeordnung 

unter anderem im Bereich „Sitzungsöffentlichkeit“ wesentlich geändert. Grundsätzlich sind nun 

Sitzungen der städtischen Gremien öffentlich. In der Folge hat der Stadtrat seine Geschäftsordnung, 

die auch für Ausschüsse und Ortsbeiräte, nicht aber für den Verwaltungsrat des EWL, Anwendung 

findet, mit Beschluss vom 08.11.2016 angepasst. 

 

Für den Verwaltungsrat des EWL regeln die Anstaltssatzung und die Geschäftsordnung des 

Verwaltungsrates bislang noch, dass Sitzungen in der Regel nichtöffentlich sind. 

 

Der Verwaltungsrat des EWL beabsichtigt nun, seine Geschäftsordnung hinsichtlich der Regelungen 

zur Öffentlichkeit der Verwaltungsratssitzungen an die Geschäftsordnung des Stadtrates anzupassen 

und so das gleiche Maß an Transparenz zu gewährleisten. Auf die Sitzungsvorlage 86.10.01.02 des 

EWL wird insoweit verwiesen. Dies erfordert es aber auch, die Anstaltssatzung an die Vorgaben der 

Gemeindeordnung anzupassen wie mit der Änderungssatzung vorgesehen. Auf die Darstellung in der 

Synopse wird verwiesen. 

 

Auswirkung: 

 

Produktkonto: 

Haushaltsjahr: 

Betrag: 

Über- oder außerplanmäßige Ausgaben: 

Mittelbedarf ist über die genehmigten Haushaltsansätze gedeckt: Ja/Nein 

Bei Investitionsmaßnahmen ist zusätzlich anzugeben: 

Mittelfreigabe ist beantragt: Ja /Nein  

 

Es handelt sich um eine förderfähige Maßnahme: Ja /Nein  



- 2 - 

 

Sofern es sich um eine förderfähige Maßnahme handelt: 

Förderbescheid liegt vor: Ja /Nein  

Drittmittel, z.B. Förderhöhe und Kassenwirksamkeit entsprechen den veranschlagten 

Haushaltsansätzen und wirken nicht krediterhöhend: Ja /Nein  

 

Sonstige Anmerkungen:  

 

Anlagen: 

- Entwurf der Änderungen der Satzung des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs Landau 

- Synopse 

- Entwurf der Änderung der Geschäftsordnung des Verwaltungsrates mit Synopse 

 

Beteiligte  Ämter: 

BGM 

Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau 

Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung 

Hauptamt 

 

 

Schlusszeichnung: 
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